
 
 

 

Aufnahmeantrag für den SV 1865 Piesau e.V. 
 

 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme für 



   für mich                    für mein Kind 

    aktives                      passives Mitglied 
 

 
Name       …..................................................... 
 
Vorname  …..................................................... 
 
geboren am …................................................ 

 
Straße:   …..................................................... 
 
PLZ:      …...................................................... 
 
Wohnort : …..................................................... 

 

Telefon       ………………………………….. 
 

 

Abteilungen des SV 1865 Piesau e.V. 

 
  Kegeln 
  Motocross 
  Schach 
  Bewegungssport 
  Tanzgruppe            Dorfkicker 

 

E-Mail:     …………………………………… 
 
 
 
Angabe der Größe für Sportkleidung (freiwillig) 
 
T-Shirt: …............................ 
 
Shorts:  …........................... 
 
Anzug: …............................ 

 

 
Die Aufnahme ist nur möglich, wenn folgende Erklärung ausgefüllt ist: 
Die Vereinssatzung des SV 1865 Piesau e.V. ist mir bekannt, ich kenne sie in vollem Umfang an.  
Die gültige Satzung habe ich mit dem Anmeldformular erhalten und kann diese auf der website sv1865piesau.de 
jederzeit einsehen.  
Ich erkläre mich bereit, die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem nachstehenden Konto abbuchen zu lassen. 
 
 
 
 

…............................................... 
(Unterschrift des Antragstellers) 

 
 

 

Für Jugendliche unter 18 Jahren 
als Erziehungsberechtigten des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in 
den SV 1865 Piesau e.V. einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. 
 
 
 

…............................................... 
(Eltern oder gesetzlicher Vertreter) 
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Blatt 2 - Aufnahmeantrag  SV1865 Piesau                                            

 

Jahres-Mitgliedsbeiträge  des SV 1865 Piesau e.V.  
 
Mitgliedschaft gültig vom 01.01. bis 31.12. des laufenden Jahres  

   

    
Erwachsene (ab 18 Jahre) *                                        

 
55,00 € 

Kinder bis 14 Jahre 12,00 € 

Jugendliche, Auszubildende, Studenten 25,00 € 

Behinderte 25,00 € 

Passive 15,00 € 

Sozialhilfeempfänger 50% des Beitrages 

 
* Gültig zum 01.01.2017 - lt. Beschluss der JHV vom 31.03.2017, gültig bis Widerruf bzw. Beschluss einer JHV 
Der Austritt ist schriftlich an den Vorstand bis spätestens 30.09. eines Jahres zu erklären. 
 
 
 

BANKEINZUG  (Bankeinzug jährlich zum 15. Juni) 
 

 
Das Konto lautet auf den Namen  …................................................................................................. 
 

BIC :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Name / Ort der  Bank ......................................................... 
 

IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   

 
 
Hiermit ermächtige ich den SV 1865 Piesau e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Anfallende Rücklastgebühren sind von 
mir zu tragen. Änderungen der Angaben wie Anschrift, Bankverbindungen sind von mir sofort zu melden.  
Ich bin damit einverstanden, dass alle von mir gemachten Angaben zum Zweck der Mitgliedsverwaltung, der 
Beitragsabrechnung und der Statistik vom SV 1865 Piesau e.V. EDV-mäßig gespeichert werden. 
Der Austritt ist schriftlich an den Vorstand bis spätestens 30.09. eines Jahres zu erklären. 
 
 
 
Ort / Datum ….............................................(Unterschrift des Antragstellers)  . . . . .  . . . . . .. . . .  . . .  . . . . 
 
 
  

ÜBERWEISUNG  (Termin beachten: jährlich zum 15. Juni) 

 
 
 

Empfänger:   SV 1865 Piesau e.V. 
 

IBAN:              DE59 8309 4454 0324 1569 09   
 

BIC :                GENODEF1RUJ   ( Volksbank Gera Jena Rudolstadt ) 
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Zustimmungserklärung für Minderjährige 

 
Ich nehme davon Kenntnis, dass im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im SV 1865 

Piesau e.V. , Bild-, Ton-, und Filmaufnahmen von und mit den Vereinsmitgliedern 

gemacht werden. 

Ich bin einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Bild-, Film-, Video- und Tonaufzeichnung, 

auf denen meine Tochter/ mein Sohn klar zu erkennen ist, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen 

und für Vereinszwecke, insbesondere in Publikationen wie Printmedien (Tageszeitung, 

Vereinszeitung, Berichte und Chroniken) und Internet-Homepage des Vereins, veröffentlicht 

werden darf! Einer namentlichen Nennung meiner Tochter / meines Sohnes zum Zwecke der 

Beschreibung von Bild-, Film-, Video- und Tonaufzeichnung, Presseberichten und sonstigen 

Dokumentationen stimme ich außerdem zu. 

Diese Zustimmung erkläre ich auch gegenüber den Sponsoren des Vereins. 

 

Es versteht sich von selbst, dass der Verein bemüht ist, mögliche negative Auswirkungen für 

meine Tochter/ meinen Sohn und meine Familie zu verhindern. 

 

 

 

 

 

________________________________                                     ______________________________________ 

Name des Vereinsmitgliedes                                                        Geburtsdatum 

 

 

 

 

________________________________                                     ______________________________________ 

Ort, Datum                                                                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zustimmungserklärung für Erwachsene 

 
Ich nehme davon Kenntnis, dass im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im SV 1865 

Piesau e.V. , Bild-, Ton-, und Filmaufnahmen von und mit den Vereinsmitgliedern 

gemacht werden. 

 

Ich bin einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Bild-, Film-, Video- und Tonaufzeichnung, 

auf denen ich klar zu erkennen ist, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und für Vereinszwecke, 

insbesondere in Publikationen wie Printmedien (Tageszeitung, Vereinszeitung, Berichte und 

Chroniken) und Internet-Homepage des Vereins, veröffentlicht werden darf! Einer namentlichen 

Nennung zum Zwecke der Beschreibung von Bild-, Film-, Video- und Tonaufzeichnung, 

Presseberichten und sonstigen Dokumentationen stimme ich außerdem zu. 

Diese Zustimmung erkläre ich auch gegenüber den Sponsoren des Vereins. 

 

Es versteht sich von selbst, dass der Verein bemüht ist, mögliche negative Auswirkungen für 

mich / meine Tochter/ meinen Sohn und meine Familie zu verhindern. 

 

 

 

 

________________________________                                   ______________________________________ 

Name des Vereinsmitgliedes                                                       Geburtsdatum 

 

 

 

 

 

________________________________                                   ______________________________________ 

Ort, Datum                                                                                     Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satzung des SV 1865  Piesau e.V. 

 
§ 1  Name, Sitz 

 
I. Der Verein hat den Namen „SV 1865 Piesau e.V.“. Er hat seinen Sitz in Piesau. Der Verein wurde am 13.07.1990 ge-

gründet und führt die Tradition des um 1865 gegründeten Turn- und Sportvereins fort.  
II. Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Thüringen. 
III. Das Geschäftsjahr ist ein Kalenderjahr. 

 
§ 2  Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

 
I. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Er wird insbesondere verwirklicht durch 

- Durchführung eines regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetriebes, 
- Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen für den Kinder- und Jugendsport 
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen und 
- Wettkämpfen 
- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern/innen 
- Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, auch der Kommunalen 
- Öffentlichkeitsarbeit für den Sport 
- Ehrungen verdienter Sportler 

II. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch die Förderung der 
Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports. 

III. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
IV. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  

                      Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen   
                      Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des       
                      Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

V. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 

§ 3  Gliederung 

 
Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsführung selbständige/unselbständige 
Abteilung gegründet werden. 
 
§ 4  Mitgliedschaft 

 
Der Verein besteht aus den 

- ordentlichen Mitgliedern 
- fördernden Mitgliedern 
- Ehrenmitgliedern 

 
§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft 

 
I. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der gesetzlichen Vertreter/innen. Gegen eine 
Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, kann der/die Antragsteller/in 
die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig. 

II. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die dem Verein 
angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. 
Für die Aufnahme gelten die Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder entsprechend. 

III. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Vereines ist. 
 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 

 

I. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
II. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 

und nur zum Schluss eines Geschäfts-Jahres zulässig. 
III. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereines oder 
- wegen groben unsportlichen Verhaltens. 

 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder 
schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich auf zu - 
fordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich binnen drei 
Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
 

IV. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den 
Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. 
Der Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, 
das den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

 
V. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des Vereins und 

haben keinen Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs 
Monaten nach Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet werden. 



VI. Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den 
Antrag der Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 
§ 7  Die Rechte und Pflichten 

 
I. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
II. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu verhalten. Alle Mit-

glieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet. 
III. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fälligkeit wer-

den von der Mitgliederversammlung bestimmt. Die Mitgliederversammlung kann auch weitere Beitragsformen, wie 
Aufnahmegebühren, Arbeitsleistungen oder Umlagen beschließen. Beiträge werden bargeldlos über das Lastschrift-
verfahren eingezogen. 

 
§ 8  Organe 

 
Die Organe des Vereins sind: der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
            

§ 9  Vorstand 

 
I. Der Vorstand besteht aus  

- dem/der Vorsitzenden 
- dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem/der Schatzmeister/in 
- dem/der Jugendwart/in, sofern eine eigene Jugendabteilung besteht. 

II. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Abwesenheit die Mehrheit der Stellvertreter. Der Vorstand ordnet und über-
wacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand 
kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederversammlung zu berich-
ten. 

III. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 
- der Vorsitzende 
- die Stellvertreter 
- der/die Schatzmeister/in 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder seinen Schatzmeister oder seine Stellvertreter 
vertreten. 

IV. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur satzungs-
gemäßen Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl 
eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

V. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist  
von der Mitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit ein neues  
Vorstandsmitglied zu wählen. 

 
§ 10  Mitgliederversammlung 

 
I. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 
II. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ¼ 

der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 
 

§ 11  Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

 
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 
 

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
- Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer/innen 
- Entlastung und Wahl des Vorstandes 
- Wahl der Kassenprüfer/innen 
- Festsetzung von Beiträgen, Gebühren oder Umlagen und deren Fälligkeit 
- Genehmigung des Haushaltsplans 
- Satzungsänderung 
- Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern 
- Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung 
- Beschlussfassung über Anträge 
- Auflösung des Vereins 

 
§ 12  Einberufung von Mitgliederversammlungen 

 
Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt unter der Mitteilung der Tagesordnung durch den Vorstand mit Schreiben an 
alle Mitglieder. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. Anträge auf 
Satzungsänderung müssen unter Benennung der abzuändernden Vorschrift wörtlich mitgeteilt werden. 
 
 
§ 13  Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

 

I. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen/deren Verhinderung von               
einem seiner Stellvertretertreter geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die  

                Versammlung den/die Leiter/in mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 



 
II. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse 

werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden 
                nicht mitgezählt. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen        
                muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn ¼ der anwesenden Mitglieder dies verlangt. Satzungsänderungen können   
                nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine 
               Mehrheit von ¾ den Mitgliedern des Vereins erforderlich.  

III. Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn sie schriftlich bei dem/der Vorsitzenden eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung eingegangen sind und in Schriftform jedem anwesenden Mitglied zur Versammlung 
vorgelegt werden. 

 
§ 14  Stimmrecht und Wählbarkeit 

 
I. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und Ehrenmitglieder. Das Stimm-

recht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversamm-
lung als Gäste teilnehmen.  

II. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
§ 15  Vereinsjugend 

 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Jugend das Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen der Satzung und der 
Ordnungen des Vereins eingeräumt werden. In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugendordnung, die der Genehmigung 
des Vorstandes bedarf. Die Jugend entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. 
 
§ 16  Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit; sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder. 
 
§ 17  Kassenprüfung 

 
I. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 3 Jahren zwei Personen zur Kassenprüfung. Diese dürfen nicht 

Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein. Wiederwahl ist zulässig. 

II. Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereines einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im 
Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kas-
senprüfer/innen erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Vorstandsmitglieder. 

 

§ 18  Ordnungen 

 
Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung sowie eine Ordnung für die Benutzung 
der Sportstätten erlassen.  
Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand 
weitere Ordnungen erlassen. 
 
§ 19 Protokollierung von Beschlüssen 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und des Vorstandes ist unter Angaben von Ort, Zeit und Abstimmungsergebnis 
jeweils ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist von dem/der Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter/in und dem/der von dem/der 
Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter/in jeweils zu benennenden Protokollführer zu unterschreiben. 
 
§ 20  Auflösung des Vereins 

 
I. Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Auflösungsbeschlusses amtierenden 

Vorstandsmitglieder. 
 

II. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke entfällt das Vermögen des Vereins an eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft, zwecks Verwendung für die 
Förderung des Sports. 

 
 

§ 21 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am  05.11.2021 beschlossen worden und 
tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


